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Bekanntmachung

Betr.: Vereinfachte Änderung des Bcbauungsplanes für das Gebiet zwischen
der “Mühlen- und iiLühlenbachor Strafje im Bereici des ehemaligen
pllrundstfickss “Kraushaar“ in Raslach i.K.

Der Gemeinderat hat am 31 Januar 1978 etne vereinfachte Änderung des Bebau
ungsplanes für das Gebiet zwischen der “Mühlen- und Mühlenbacher Straße“ im
Bereich des ehemaliger 1‘ ctdigrundsU“~kes ‘Jcrauahaar“ gcmIiS § 13 BBauG durcb
Satzung beschlossen. Die Satzung zur Änderung dieses Bebauungsplanes vom
31. Januar 1978 Ist an den amtlichen Verkündungstafeln am Rsth~us sowie an
den ehemaligen Rat- und Schulhifusern der Stadtteile Bolleitach und Schneflingen
angeschlagen. Ansonsten kann der geändertW Bebauungsplan dit Bejründung
während der üblichen Dienststunden beim Bürgarneisteramt, Zimmer Nr. 3,
eingesehen werden.

Mit dieser Bekaz~ntmachung wird die Bebauungsplan änderung rechtsverbindlich. Je
dermann kinn diesen Plan sowie seine Begründung einsehen und fiber deren Inhalt
Auskunft verlangen.

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrlften des Bundesbauge
setzes bei der Aufstellung dieser Bebauungsplanänderung wird nach § 155 a BBau~
unbeachtlich, wenn sie nicht unter Bezeichnung der Verletzung innerhalb eines
Jahres seit Inla,afttreten dieser Bebauungsplauänderung schriftlich gegenüber der
Stadt Hasluch i.K. geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vor«
schriften über die Genehmigung oder die Bekanntmachung dieser Bebauungspluniln-.
derung verletzt worden sind.

Auf die Vorschriften des § 44 c Abs. 1 Satz 1 und 2 und Abs. 2 des Bundesbau
gesetzes In der Fassung der Bekanntmachung vom 18. August 1976 fiber die frist
gemW3e Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprilche für Eingriffe in eine
bisher zulässige Nutzung durch diese Bebauungsplanffnderung und über das Er
Lii ;c?ten ton Entsc~hY‘ii ~tt~gsanspr~iche‘i wIrd h~ r :t :;iesea.

Haalach i. K., den 3. März 1978. Bllrgermeisteramt:
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~B ekanntmachuja~snachwejs

Die vorseltige Bekanntmachung nebst Satzung Uber die vereinfachte Xnderung
des Bebauungaplanes für das Gebiet zwischen der “Mühlen- und Miihlenbacher
Straße“ im Bereich des ehemaligen Fabrikgrundstüekes “Kraushaar“ In Has—
Lach I.K. wurde entsprechend der geltenden Bekanntmachungssatzung wie folgt
veröffentlicht:

1. Durch Anschlag an den amtlichen Verictlndungsta fein am Rathaus sowie an
den ehemaligen Rat- und Scbulh~usern der Stadtteile Bollenbach und Schnel
lingen In der Zeit vom 6. März bis 15. MNrz 1978.

2 Auf den Anschiag wurde Im “Offenburger Tageblatt“, Ausgabe “KInzIgt~ier
Nachrichten“ vom 7. März 1978 hingewIesen.

Die Bebauung8ptan~nderung wird somit am 15. MHrz 1978 rechtsverbIndlich.

Haslach 1K., den 15. März 197~


